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IV-Sachen


· alle „Verfügungen von Todes wegen“ werden dort geführt
· es wird nur eine Akte geführt
· jedes neu eingereichte Testament (Verwahrung oder Eröffnung) erhält ein neues Aktenzeichen, welches zur schon vorhandenen Akte genommen wird
· dabei ist das neuste Aktenzeichen das führende (§ 27 (2) i.V.m. Liste 5 Nr. 2 AktO)

Aufbewahrung: 
· dauernd bei Testamentsverwahrung,
· 100 Jahre bei Testamentseröffnung; 
· 5 Jahre bei Testamentsrückgabe (Aufbewahrungsbestimmungen Abschnitt D)

VI-Sachen


· alle Nachlasssachen nach § 342 Abs. 1 Nr. 2, 4 - 9 FamFG 
· ist bereits für eine Erblasser ein Verfahren registriert, wird kein neues vergeben; ggf. wird der neue Verfahrensgegenstand ergänzt

Aufbewahrung: 
30 Jahre (Aufbewahrungsbestimmungen Abschnitt D)

